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Livländische Jahrbücher. 

E r s t e r  T h e i l  

Letzterer Abschnitt 

von 1400 bis 1561, 

«.1—. I I II 

§. I. 

onrab von Vietinghof, welcher bisher 
KomthurzuVellingewesen, ward 1400 * 400 

in Livland Ordens meister. Der Anfang 3oyn™ 
seiner Regierung war ziemlich ruhig, welches Kvnrad 
^iarne a) ausdrücklich meldet. Ich sinde auch ^ - ^(1 

nirgends das Gegentheil, außer beym Arndts), richu 
A 2 welcher 

a) ?. iv S. Z27. 
I) Th. II S. 118* 



4 Livlaud'sche Jahrbücher. 

1 4 0 0  w e l c h e r  ß f ^ e r  h i e  E r o b e r u n g  d e s  S c h l o t s  D ü s  
Johann nabnrg zu spät erzählet. In den preußischen 
Stonrtb Seestädten ward Die Wrake eingeführet, zur 

,iv Aufnahme des Handele und zur Versicherung 
n' der ?(m6fändet' f). Der Hofmeister Conrad 

von 3uncimgcn machte oder erneuerte folgende 
Gesetze: Es soll Niemand ein Amt oder eine 
Würde erhalten, der nicht zum Marianeror-
den gehöret. Kein Ritter soll mchr alö zehen 
Pferde, ausgenommen zum Ackerbau, und fein 
Komchur mchr, als hundert, halten. Wer 
kein Ritter ist, soll auf der Reise weder Waf­
fen noch Gewehr 6cp sich haben. An allen 
Festtagen soll aus jedem Hause wenigstens eine 
Psrfon in der Kirche den Gottesdienst abwarten. 
Wer zum Tode verurtheilt worden, soll nicht 
eher hinaerichtet werden, bis er gebeichtet und 
das Abendmahl empfangen hat. Die Zaube? 
rer und Teufelskünstler sollen lebendig verbrannt 
werden. Die Handwerker sollen nur einmal im 
Jahre, in Gegenwart obrigkeitlicher Personen, 
zusammen kommen. Entlaufene Knechte mag 
man allenthalben aufsuchen und greifen. Ein 
Aechter, der sich von der Acht los machen hnn 
und es nicht will, mag von Jedermann, ohne 
Verantwortung, getvdtet werden. An einem 
heiligen Orte soll nichts schandliches begangen 
werden, bei? Verlust des Lebens und Vermö­
gens, nach Beschaffenheit der Missethat. Wer 
Jemanden an geheiligter Stelle schlaget verlcu-
vet die Hand. Die Handwerker sollen ihre An 
beit zeichnen, damit man kenne, wer sie gemacht 
habe. Wer eine Jungfrau mit oder wider ih; 
reu Willen raubet, soll auf ewig verbannet wer-

den 
0 Schlitz, p. 207. gi£vne A. IV S. 3-S. 



Th. 5 Absihn. IL §. i, 2. 5 
den und die Jungfrau, welche eingewilliget,1400 
all ihr Vermögen verlieren. Wer eine Jung? Iowin, 
frau fj)man^cvi soll sie zur Ehe nehmen, oder 
den Kopf verlieren. ." Wer seinem Pfarrherren ' iv 
den Z.'hcnden vorschlich entzeucht, soll ehr- tmb^g 
rechtlos seyn d). Alle diese Verordnungen ha- 1 7 1 

den nach aller Wahrscheinlichkeit auch in Iva 
fand gegolten. 

§. 2. 

Zu Lübeck warb auf Marienheimsuchung 1 4 0 1 
1401 eine hansische Tagefahrt ßebalten, welche 
die Stadt Riga durch Rubbert TVicFmbovct) 
besuchen ließ. Die Ncugürder hatten dcn han-
fischen Kaufleuten viele Güter weggenommen, 
weil die niederländischen Tücher am Maaß und 
Lange verdächtig befunden worden. Mau schrieb 
und verlangete die Zurückgabe der Güter, mit 
dem Versprechen, alle Tücher inekünftige vor-
her zu besehen, ehe sie in Flandern gekaust im6 
ausgcschisset würden. Es ward auch den Hau) 
fischen Kaufieutcn zu Reugard die schriftliche 
Anweisung gegeben, daß sie daselbst Schoß neh-
tuen und denselben den dreyen liviändischen Stäb; 
ten (ich vermuthe Riga, Dörpat und Reval) 
ncbft Lübeck und Wiöby jahrlich zuftUlen sollten, 

A 3 biö 

d) Schatz, p. 207. ^iavitc B. IV S. Z27. 
Arndt Th. Ii S. 119. Beyde letztere folgen 
dem UTcmtid Prodr. p. 10 §. 15. 2\clch (E?.12c) 
scheinet dieses auch gethan zu haben. Alle 
vier stehen inder Meynnng, diese Vctorvnnn-
gen waren erst 7405 gemach et worden. " Ich 
halte es mit Schüyeu, welcher 6ns Nh^ujev 
Archiv gebrauchet, hat, folglich mehr EI au den, 
als Vrignius verdienet. 


